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(54) Auspressvorrichtung

(57) Eine Auspressvorrichtung (11) für Massen ent-
haltende Kartuschen weist eine Auspresseinrichtung
(12) und eine Aufnahme (16) für die Kartusche auf. Die
Aufnahme (16) ist frontseitig von einer Kopfplatte (17)

und rückseitig von einer Anschlagplatte (18) begrenzt.
An der Kopfplatte (17) sind ein erster Anschlag (21) und
im Bereich der Anschlagplatte (18) ein zweiter Anschlag
(22) sowie ein weiterer, dritter Anschlag (23) zum Halten
der Kartusche in verschiedenen Stellungen vorgesehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Auspressvorrichtung
für Massen enthaltende Kartuschen mit einer Auspres-
seinrichtung und einer Aufnahme für die Kartusche, wo-
bei die Aufnahme frontseitig von einer Kopfplatte und
rückseitig von einer Anschlagplatte begrenzt ist, und wo-
bei an der Kopfplatte ein erster Anschlag und im Bereich
der Anschlagplatte ein zweiter Anschlag zum Halten der
Kartusche in einer ersten Stellung vorgesehen sind.
[0002] Eine derartige Auspressvorrichtung dient dem
Ausbringen von in Kartuschen verpackten mehrkompo-
nentigen Massen, wie Mörtel- oder Dichtmassen, an ei-
nem Applikationsort. Die Auspresseinrichtung weist üb-
licherweise einen Vorschubmechanismus auf, bei des-
sen Betätigung ein Vorschubmittel, wie beispielsweise
eine Kolbenstange über ein vorbestimmtes Mass vorge-
schoben wird. Ein an der Kolbenstange angeordnetes
Druckübertragungsmittel wirkt auf die in der Kartusche
befindliche Masse ein, so dass bei jedem Vorschub eine
entsprechende Menge der Masse durch eine Ausgabe-
öffnung ausgebracht wird.
[0003] Aus der US 5,104,005 ist eine gattungsgemäs-
se Auspressvorrichtung für Massen enthaltende Kartu-
schen bekannt. Die Kopfplatte weist einen Schlitz zur
Aufnahme eines Mischeranschlusses der Kartusche auf,
wobei dieser Schlitz den ersten Anschlag zum Halten der
Kartusche ausbildet. Im Bereich der Anschlagplatte ist
ein die beiden Seitenwände verbindendes, U-förmiges
Element vorgesehen, dessen Verbindungsabschnitt den
zweiten Anschlag zum Halten der Kartusche ausbildet.
[0004] Nachteilig an der bekannten Lösung ist, dass
eine in die Aufnahme eingelegte Kartusche nur in einer
Stellung beziehungsweise Ausrichtung in der Aufnahme
gehalten ist. Um mit einer derartigen Auspressvorrich-
tung verschiedene Massen mit unterschiedlichen Mi-
schungsverhältnissen auszubringen, müssen verschie-
dene Kartuschen mit einer entsprechenden Ausgestal-
tung eingelegt werden. Dabei ist die Variation der mög-
lichen Mischungsverhältnisse jedoch aufgrund der Aus-
gestaltung der Aufnahme sehr begrenzt.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Aus-
pressvorrichtung für Massen enthaltende Kartuschen zu
schaffen, mit der Massen, die unterschiedliche Mi-
schungsverhältnisse aufweisen, einfach ausbringbar
sind.
[0006] Die Aufgabe ist durch die Merkmale der unab-
hängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen sind in den Unteransprüchen dargelegt.
[0007] Gemäss der Erfindung ist zumindest ein weite-
rer Anschlag zum Halten der Kartusche in einer weiteren
Stellung vorgesehen.
[0008] Entsprechend der eingelegten Kartusche wird
die in der Kartusche enthaltene mehrkomponentige Mas-
se mit dem Auspressgerät ausgebracht. Weist die Kar-
tusche ein Verhältnis der Komponenten von A:B auf, liegt
die Kartusche im eingelegten Zustand beispielsweise mit
einem Mischeranschluss oder Mischergehäuse am er-

sten Anschlag und mit einem zum Mischeranschluss be-
abstandeten Wandabschnitt am zweiten Anschlag der
Aufnahme an und ist von diesen in der entsprechenden
Stellung beziehungsweise Ausrichtung in der Aufnahme
gehalten. Weist die Kartusche dagegen ein Verhältnis
der Komponenten von A:C auf, so liegt die Kartusche im
eingelegten Zustand beispielsweise mit dem Mischeran-
schluss oder Mischergehäuse am ersten Anschlag und
mit dem zum Mischeranschluss beabstandeten Wand-
abschnitt am zumindest einen weiteren Anschlag an und
ist von diesen in der anderen Stellung beziehungsweise
Ausrichtung in der Aufnahme gehalten. Die Kartusche
ist derart ausgestaltet, dass diese nur lagerichtig, ent-
sprechend der auszubringenden Masse in der Aufnahme
fixierbar ist.
[0009] In die Aufnahme sind auch Kartuschen mit drei
oder mehr Aufnahmeräumen für verschiedene Kompo-
nenten einer mehrkomponentigen Masse lagerichtig ein-
legbar. Beispielsweise weist eine Kartusche mit drei Auf-
nahmeräumen in einem Aufnahmeraum eine A-Kompo-
nente und in den beiden anderen Aufnahmeräumen je-
weils eine B-Komponente auf, wobei die beiden anderen
Aufnahmeräume sich im Aufnahmevolumen unterschei-
den. Dem Anwender steht je nach Bedarf eine mehrkom-
ponentige Masse zur Verfügung, die bedarfsweise oder
aufgrund der Umgebungsbedingungen in ihrem Mi-
schungsverhältnis anpassbar ist. Je nach Kombination
der Aufnahmeräume kommen unterschiedliche Kopfteile
zur Anwendung. Will der Anwender eine Masse mit ei-
nem bestimmten Mischungsverhältnis ausbringen, hat
aber das falsche Kopfteil an der Kartusche angeordnet,
so kommt z. B. der Mischeranschluss nicht mit dem er-
sten Anschlag an der Kopfplatte in Anlage, da die Kar-
tusche beim Einlegen in die Aufnahme am zweiten oder
dem zumindest einen weiteren Anschlag ansteht. Der
Anwender stellt sofort fest, dass die Kartusche nicht im
gewünschten Sinn eingelegt ist, womit Fehlanwendun-
gen weitgehend ausgeschlossen sind.
[0010] Vorzugsweise umfasst der zumindest eine wei-
tere Anschlag ein Federelement, das je nach Ausgestal-
tung der Kartusche einen Wandabschnitt der in die Auf-
nahme eingelegten Kartusche federbeaufschlagt und
diese in der Position zum Ausbringen der Masse mit der
Auspresseinrichtung hält. Vorteilhaft weist das Federele-
ment einen in die Aufnahme ragenden Abschnitt mit ei-
nem freien Ende auf, wobei dieser Abschnitt eine Anla-
gefläche für einen Teil des Wandabschnitts ausbildet,
der einen der Aufnahmeräume der Kartusche umgibt.
Wird eine Kartusche in die Aufnahme eingelegt, die im
korrekt eingelegten Zustand mit dem ersten und dem
zweiten Anschlag der Aufnahme in Anlage kommt, kann
zumindest ein Abschnitt des Federelementes beim Ein-
legen dieser Kartusche ausweichen und das korrekte
Einlegen ermöglichen. Vorteilhaft ist der zumindest eine
weitere Anschlag derart angeordnet beziehungsweise
die Kartusche derart ausgebildet, dass die Kartusche je-
weils nur mit dem ersten Anschlag und mit einem der
anderen Anschläge in der Aufnahme in Anlage bringbar
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ist. Damit wird eine allfällige Fehlanwendung durch den
Anwender vermieden.
[0011] Bevorzugt ist die Aufnahme seitlich von zwi-
schen der Kopfplatte und der Anschlagplatte verlaufen-
den Seitenwänden begrenzt und der zumindest eine wei-
tere Anschlag ist an einer der Seitenwände der Aufnah-
me vorgesehen, was eine einfache Ausgestaltung der
Kartusche entsprechend der Art der auszubringenden
Masse ermöglicht.
[0012] Vorzugsweise ist der zumindest eine weitere
Anschlag entlang der Seitenwand verschiebbar, so dass
die Auspressvorrichtung einfach an unterschiedlich lang
ausgestaltete Kartuschen einfach anpassbar ist.
[0013] Bevorzugt ist der zumindest eine weitere An-
schlag lösbar an der Aufnahme angeordnet, so dass die
Auspressvorrichtung einfach an unterschiedlich ausge-
staltete Kartuschen anpassbar ist. Ist der zumindest eine
weitere Anschlag als Federelement ausgebildet, ist die-
ses vorteilhaft an einem die Aufnahme begrenzenden
Abschnitt aufgeclipst.
[0014] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 Eine Auspressvorrichtung in Seitenansicht mit
eingelegter Kartusche;

Fig. 2 die Aufnahme der Auspressvorrichtung im
Grundriss ohne eingelegte Kartusche;

Fig. 3 einen Schnitt entlang Linie III-III in Fig. 2 mit
eingelegter Kartusche in einer ersten Stellung;
und

Fig. 4 einen Schnitt mit eingelegter Kartusche in einer
zweiten Stellung, analog Fig. 3.

[0015] Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche Teile
mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0016] Die in den Figuren 1 bis 4 dargestellte Aus-
pressvorrichtung 11 für Massen enthaltende Kartuschen
26 weist eine Auspresseinrichtung 12 mit zwei Kolben-
stangen 13 und eine Aufnahme 16 für die Kartusche 26
auf. Die Kartusche 26 weist einen ersten Aufnahmeraum
28, einen zweiten Aufnahmeraum 29 sowie einen dritten
Aufnahmeraum 30 auf. In dem ersten Aufnahmeraum 28
ist eine A-Komponente der auszupressenden mehrkom-
ponentigen Masse vorgesehen. In den anderen Aufnah-
meräumen 29 und 30 ist jeweils eine B-Komponente der
auszupressenden mehrkomponentigen Masse vorgese-
hen, wobei die beiden Aufnahmeräume 29 und 30 sich
in ihrem Aufnahmevolumen unterscheiden. In der in Fi-
gur 3 gezeigten Stellung der Kartusche 26 wird die Masse
z. B. in einem Verhältnis der A-zur B-Komponente von
3:1 ausgebracht. In der in Figur 4 gezeigten Stellung der
Kartusche 26 wird die Masse z. B. in einem Verhältnis
der A- zur B-Komponente von 5:1 ausgebracht.
[0017] Die Aufnahme 16 der Auspressvorrichtung 11
ist frontseitig von einer Kopfplatte 17 und rückseitig von

einer Anschlagplatte 18 sowie seitlich von zwischen der
Kopfplatte 17 und der Anschlagplatte 18 verlaufenden
Seitenwänden 19 und 20 begrenzt. An der Kopfplatte 17
ist eine Aufnahme für ein Mischergehäuse 27 der Kartu-
sche 26 als erster Anschlag 21 zum Halten der Kartusche
26 vorgesehen. Im Bereich der Anschlagplatte 18 ist an
der Seitenwand 20 ein zweiter Anschlag 22 zum Halten
der Kartusche 26 vorgesehen. Der erste Anschlag 21
und der zweite Anschlag 22 halten die Kartusche 26 in
einer ersten Stellung beziehungsweise Ausrichtung in
der Aufnahme 16.
[0018] In einem Abschnitt der Seitenwand 20 zwi-
schen dem zweiten Anschlag 22 und der Anschlagplatte
18 ist ein weiterer, dritter Anschlag 23 für die Kartusche
26 vorgesehen. Der erste Anschlag 21 und der weitere,
dritte Anschlag 23 halten die Kartusche 26 in einer zwei-
ten Stellung beziehungsweise Ausrichtung in der Auf-
nahme 16. Innenseitig an der Seitenwand 19 ist ein Hal-
teelement 15 als Sicherungsmittel der Kartusche 26 in
der eingelegten Stellung.
[0019] Der weitere, dritte Anschlag 23 ist ein Feder-
element, das die Seitenränder der Seitenwand 20 um-
fasst und klemmend an der Seitenwand 20 in Position
angeordnet ist. Der weitere, dritte Anschlag 23 ist lösbar
an der Aufnahme 16 vorgesehen und entlang der Sei-
tenwand 20 verschiebbar. Der freie Abschnitt 24 des drit-
ten Anschlags 23 kommt mit einem Teil des Wandab-
schnitts der Kartusche 26, der den Aufnahmeraum 30
umgibt, in Anlage, wenn die Kartusche 26 entsprechend
in die Aufnahme 16 eingelegt ist. Wie in Figur 1 darge-
stellt, weist der Aufnahmeraum 29 eine kürzere Längs-
erstreckung als der Aufnahmeraum 30 auf. Damit und
mit der Anordnung des weiteren, dritten Anschlags 23
zwischen dem zweiten Anschlag 22 und der Anschlag-
platte 18 wird sichergestellt, dass kein Teil des Wandab-
schnitts, der den Aufnahmeraum 29 umgibt, beim Einle-
gen der Kartusche 26 in der ersten Stellung mit dem wei-
teren, dritten Anschlag 23 in Anlage kommt.

Patentansprüche

1. Auspressvorrichtung für Massen enthaltende Kartu-
schen (26) mit einer Auspresseinrichtung (12) und
einer Aufnahme (16) für die Kartusche (26), wobei
die Aufnahme (16) frontseitig von einer Kopfplatte
(17) und rückseitig von einer Anschlagplatte (18) be-
grenzt ist, und wobei
an der Kopfplatte (17) ein erster Anschlag (21) und
im Bereich der Anschlagplatte (18) ein zweiter An-
schlag (22) zum Halten der Kartusche (26) in einer
ersten Stellung vorgesehen sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
zumindest ein weiterer Anschlag (23) zum Halten
der Kartusche (26) in einer weiteren Stellung vorge-
sehen ist.

2. Auspressvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass der zumindest eine weitere An-
schlag (23) ein Federelement umfasst.

3. Auspressvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufnahme (16)
seitlich von zwischen der Kopfplatte (17) und der An-
schlagplatte (18) verlaufenden Seitenwände (19, 20)
begrenzt ist und der zumindest eine weitere An-
schlag (23) an einer der Seitenwände (20) der Auf-
nahme (16) vorgesehen ist.

4. Auspressvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zumindest eine weitere An-
schlag (23) entlang der Seitenwand (20) verschieb-
bar ist.

5. Auspressvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der zumin-
dest eine weitere Anschlag (23) lösbar an der Auf-
nahme (16) angeordnet ist.

5 6 



EP 2 050 511 A1

5



EP 2 050 511 A1

6



EP 2 050 511 A1

7



EP 2 050 511 A1

8



EP 2 050 511 A1

9

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 5104005 A [0003]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

